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Nach Säule 1 der OECD-Steuerreform soll die Umverteilung von Besteuerungsrechten neu geregelt werden. Die Unzuläng-

lichkeiten der internationalen Besteuerung von digitalen Geschäftsmodellen war Anlass dieser Entwicklung. Die bisherige

Zuteilung von Besteuerungsrechten knüpft an die physische Präsenz an. Davon löst sich die Säule 1. Die Fraktion der CDU/

CSU stellt der Bundesregierung hierzu in einer Kleinen Anfrage (Drs. 20/552) verschiedene Fragen wie: Welche Fortschritte

gibt es in Bezug auf eine gemeinsame Strategie zur Besteuerung der Digitalwirtschaft? Ferner, welche Ziele vertritt die Bun-

desregierung bei der Zuweisung der Gewinnanteile an die Marktstaaten, in denen die Nutzer der digitalen Angebote sitzen?

Daneben wird gefragt, wie die Bundesregierung zum Schwellenwert von 20 Mrd. Euro steht, um die Anwendung der Säule 1

auf große multinationale Unternehmen zu begrenzen. Auch wird gefragt, wie die Doppelbesteuerung in Zukunft bei den

Residualgewinnen im Ansässigkeitsstaat vermieden werden kann, wenn diese nach dem neuen System zumindest teilweise

der Umverteilung unterliegen. Auch unter verfahrensrechtlichen Aspekten ist dieses Thema nicht uninteressant. Insofern ist

die Frage nach den Rechtsschutzmöglichkeiten des steuerpflichtigen multinationalen Unternehmens und der beteiligten

Marktstaaten gegen die Entscheidung der steuerveranlagenden Finanzverwaltung mehr als nachvollziehbar. Auch die Frage

nach den Folgen der Umverteilung wird gestellt, insbesondere ob hierzu Studien in Auftrag gegeben wurden. Wir werden

über die Antworten berichten.

Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Mehrwertsteuergrup-

pen – Bestimmung eines Mitglieds einer

Mehrwertsteuergruppe als steuerpflichtige

Person – interne Leistungen innerhalb der

Mehrwertsteuergruppe – Leistungen eines

Mitglieds einer Mehrwertsteuergruppe, das

eine nationale Stiftung des öffentlichen

Rechts ist – unentgeltliche Dienstleistun-

gen (Vorabentscheidungsersuchen des BFH)

Frage 1: Nach Art. 4 Abs. 4 Unterabs. 2 der

Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates

vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über

die Umsatzsteuern – Gemeinsames Mehrwert-

steuersystem: einheitliche steuerpflichtige Be-

messungsgrundlage (Sechste Richtlinie) kön-

nen Personen, die zwar rechtlich selbständig,

aber durch finanzielle, wirtschaftliche und or-

ganisatorische Beziehungen eng miteinander

verbunden sind, als eine Mehrwertsteuergrup-

pe in Bezug auf die Verpflichtungen im Be-

reich der Mehrwertsteuer als ein Steuerpflichti-

ger behandelt werden.

Die oben genannte Bestimmung der Sechsten

Richtlinie schließt jedoch nicht aus, dass jedes

Mitglied dieser Mehrwertsteuergruppe weiterhin

selbständiger Steuerpflichtiger ist.

Diese Bestimmung der Sechsten Richtlinie steht

jedoch nationalen Vorschriften entgegen, die

vorsehen, dass nur die herrschende Gesellschaft

der Mehrwertsteuergruppe als der Steuerpflich-

tige der Mehrwertsteuergruppe bestimmt wird,

während die anderen Mitglieder der Gruppe als

nicht steuerpflichtig gelten.

Frage 2: Aus der Antwort auf Frage 1 ergibt

sich, dass eine Beantwortung der Frage 2

nicht erforderlich ist. Jedenfalls ist Art. 6

Abs. 2 Satz 1 Buchst. b der Sechsten Richtlinie

auf die Hoheitstätigkeiten von S, d. h. auf ihre

nicht wirtschaftlichen Tätigkeiten, nicht an-

wendbar.

GAin Medina, Schlussanträge vom 27.1.2022 –

C-269/20

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-277-1

unter www.betriebs-berater.de

EuGH-Schlussanträge: Mehrwertsteuer –

Übergabe von Gutscheinen als steuerbarer

Umsatz – Art. 26 Abs. 1 Buchst. b der Mehr-

wertsteuerrichtlinie – unentgeltliche Aus-

gabe von Gutscheinen an Personal als Teil

eines Mitarbeiterbelohnungssystems (Vor-

abentscheidungsersuchen des First-tier Tri-

bunal [Tax Chamber] [Gericht erster Instanz

(Kammer für Steuersachen)], Vereinigtes

Königreich)

Sind bei der Übertragung eines Gutscheins von

einem Steuerpflichtigen auf sein Personal nicht

alle maßgeblichen Angaben zum Anspruch auf

eine Lieferung von Gegenständen oder eine Er-

bringung einer Dienstleistung bereits bekannt,

stellt diese Übertragung keinen steuerbaren

Umsatz im Sinne von Art. 62 der Richtlinie 2006/

112/EG des Rates vom 28. November 2006 über

das gemeinsame Mehrwertsteuersystem dar.

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen,

ob der im Ausgangsverfahren in Rede stehende

Umsatz diese Voraussetzungen erfüllt.

Hilfsweise schlage ich dem Gerichtshof vor, die

ihm gestellten Fragen wie folgt zu beantworten:

Die unentgeltliche Übertragung von Gutschei-

nen an Arbeitnehmer durch einen Steuerpflichti-

gen im Rahmen eines Mitarbeiter-Anerken-

nungssystems für Arbeitnehmer wie im vorlie-

genden Fall, ohne dass dieser Steuerpflichtige

eine Verbindung zu seiner wirtschaftlichen Tä-

tigkeit verlangt oder Kontrolle über die Verwen-

dung dieser Gutscheine ausübt, stellt eine Liefe-

rung „für den privaten Bedarf [des Steuerpflichti-

gen], für den Bedarf seines Personals oder allge-

mein für unternehmensfremde Zwecke“ im

Sinne von Art. 26 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie

2006/112 dar.

Für dieses Ergebnis ist es unerheblich, dass der

Steuerpflichtige mit der Ausstellung solcher Gut-

scheine einen unternehmerischen Zweck ver-

folgt.

GAin Ćapeta, Schlussanträge vom 27.1.2022 –

C-607/20

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-277-2

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Steuerfreie Zuschläge für tatsächlich

an Sonn-, Feiertagen oder zur Nachtzeit ge-

leistete Arbeit

1. Tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-

oder Nachtarbeit ist jede zu den begünstigten

Zeiten tatsächlich im Arbeitgeberinteresse aus-

geübte Tätigkeit des Arbeitnehmers, für die er

einen Anspruch auf Grundlohn hat.

2. Die arbeitszeitrechtliche Einordnung der Tä-

tigkeit nach dem Arbeitszeitgesetz ist für die

Auslegung des Begriffs der tatsächlich geleiste-

ten Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit

i. S. von § 3b Abs. 1 EStG ohne Bedeutung.

3. Eine konkret (individuell) belastende Tätigkeit

des Arbeitnehmers verlangt § 3b EStG für die

Steuerfreiheit von Sonntags-, Feiertags- oder

Nachtarbeitszuschlägen nicht. Erforderlich, aber

auch ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer

eine grundlohnbewehrte Tätigkeit tatsächlich zu

den begünstigten Zeiten ausübt.

BFH, Urteil vom 16.12.2021 – VI R 28/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-277-3

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Formelle Satzungsmäßigkeit und Ver-

mögensbindung

1. Eine Satzung genügt nur dann dem Grundsatz

der satzungsmäßigen Vermögensbindung (§§ 61

Abs. 1, 55 Abs. 1 Nr. 4 AO), wenn sie auch eine
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